
  

  

 
 
Beschlussvorlage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beratungsfolge Termin Status 

 
Ausschuss für Finanzen, städtische 
Beteiligungsverwaltung und 
Liegenschaften 
 

 
21.09.2021 

 
öffentlich 
Vorberatung 
 

 
Stadtrat 

 
29.09.2021 

 
öffentlich 
Entscheidung 
 

 
 
Betreff: Genehmigung einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung im 

Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2021 im Fachbereich Immobilien 
  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung (VE) für das 
Haushaltsjahr 2021 im Finanzhaushalt für folgende Investitionsmaßnahme: 
 
 
PSP-Element 8.21801014.700 2. IGS Halle, Bau einer Aula (HHPL-Seiten 1089, 1296) 
Finanzpositionsgruppe 785* Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 600.000 EUR. 
 
 
Die Deckung erfolgt aus folgender Verpflichtungsermächtigung: 
 
 
PSP-Element 8.21911012.700 Campus Kastanienallee (HHPL-Seiten 1104, 1296, 1318) 
Finanzpositionsgruppe 785* Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 600.000 EUR. 
 
 
 
 
 
Egbert Geier       Dr. Judith Marquardt  
Bürgermeister       Beigeordnete 

TOP: 
Vorlagen-Nummer:  VII/2021/02976 
Datum:   12.08.2021 
Bezug-Nummer.   
PSP-Element/ Sachkonto: 1.11118.01/58110220 
Verfasser:   FB Finanzen 
       



   

 
Darstellung finanzielle Auswirkungen 

Für Beschlussvorlagen und Anträge der Fraktionen 

 

Finanzielle Auswirkungen 

Aktivierungspflichtige Investition 

 

 

 

 ja 

 ja 

 

 

 

 nein 

 nein 

 

Ergebnis Prüfung kostengünstigere Alternative 

      

 

Folgen bei Ablehnung 

Kein Neubau einer Aula; innerhalb der Schule sind keine Räume mehr als Aula deklariert, maximale 

Personenzahl in Räumen innerhalb des Schulgebäudes ≤ 80 Personen 

 
 

A Haushaltswirksamkeit HH-Jahr ff. 

 

Jahr Höhe (Euro) Wo veranschlagt 

(Produkt/Projekt) 

 

 

Ergebnisplan 

Ertrag (gesamt) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Aufwand 

(gesamt) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Finanzplan 

Einzahlungen 

(gesamt) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Auszahlungen 

(gesamt) 

2022(VE) 

2022(VE) 

      

      

      

600.000,00 

-600.000,00 

      

      

      

8.21801014.700 

8.21911012.700 (Deckung) 

      

      

      

 



   

 
 

 

B Folgekosten (Stand:       ab Jahr Höhe  

(jährlich, 

Euro) 

Wo veranschlagt 

(Produkt/Projekt) 

Nach Durchführung 

der Maßnahme zu 

erwarten 

Ertrag (gesamt) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Aufwand (ohne 

Abschreibungen) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Aufwand 

(jährliche  

Abschreibungen) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Auswirkungen auf den Stellenplan  ja   nein 

Wenn ja, Stellenerweiterung:         Stellenreduzierung:       

   

Familienverträglichkeit:  ja  

Gleichstellungsrelevanz:  ja  

 
Klimawirkung:  positiv   keine  negativ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Begründung:  
 
 
  außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung 
 

Bezeichnung des PSP-
Elementes 
Finanzpositionsgruppe 

VE 2021 
+ bereits 

genehmigter 
Veränderungen 

-EUR- 

außerplan-
mäßige VE 

 
 

-EUR- 

Neue VE 2021 
 
 
 

-EUR- 

8.21801014.700 
2. IGS Halle, Bau einer Aula 
Finanzpositionsgruppe 785* 

Auszahlungen für  
Baumaßnahmen 

 
0 
      
  

 
600.000 

  

 
600.000 

 

 kassenwirksam 2022  600.000 

 
 
  Die Deckung der außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung erfolgt durch: 
 

Bezeichnung des PSP-
Elementes 
Finanzpositionsgruppe  

VE 2021 
+ bereits 

genehmigte 
Veränderungen 

-EUR- 

Nichtinan- 
spruchnahme 

VE 2021 
 

-EUR- 

Neue VE 2021 
 
 
 

-EUR- 

8.21911012.700 
Campus Kastanienallee   
Finanzpositionsgruppe 785* 
Auszahlungen für 
Baumaßnahmen 

 
11.285.000 

     
 

 
600.000 

  

 
10.685.000 

  

 
 
Sachliche Notwendigkeit 
 
Die beantragten Haushaltsmittel werden zur Realisierung des Vorhabens „Bau einer Aula“ an 
der Marguerite Friedlaender Gesamtschule aufgrund der Corona bedingten Marktkonjunktur 
im Bausektor sowie gestiegener und weiterhin steigender Preise für Stahl, Holz, Dämmung 
etc. notwendig. Die Haushaltsmittel sind für die weiteren Bauvergaben (Ausschreibungen) 
unabweisbar. Eine Verringerung bzw. Änderung der Ausführungsqualitäten wurde geprüft. 
Dies ist jedoch konstruktiv nicht mehr möglich und wirtschaftlich nicht sinnvoll umsetzbar und 
führt im Endeffekt zu noch mehr Zusatzkosten. 
 
Eine sachliche Notwendigkeit ist damit gegeben. 
 
 
Zeitliche Unaufschiebbarkeit 
 
Um die zeitlichen Abläufe in der Realisierung der Gesamtmaßnahme einhalten zu können, 
ist die Freigabe der Mittel im Haushaltsjahr 2022 unabdingbar. 
 
Eine zeitliche Unabweisbarkeit liegt damit vor. 
 
 
 
 
 



   

 
Nachweis der Deckung 

 
8.21911012.700 – Campus Kastanienallee 
 
Die Deckung kann aus dem Campus Kastanienallee erfolgen, da sich dessen 
Gesamtprojektablaufplan verschiebt. Der ursprüngliche Ansatz ging im Rahmen des 
Wettbewerbs Zukunftsstadt von ersten Planungsphasen im Haushaltsjahr 2020 aus. Auf 
Grund des Ausscheidens aus dem Wettbewerb wird das Projekt neu erarbeitet. Es 
verschiebt sich der Projektplan. 
 
 
Familienverträglichkeit  
 
Mit der geplanten Maßnahme eines Aula-Neubaus in der Ingolstädter Straße 33 werden 
wesentliche Voraussetzungen für die Umsetzung der Rahmenrichtlinien für die „Marguerite 
Friedlaender Gesamtschule“ Halle geschaffen. Die Lehr- und Lernbedingungen für 
Schülerinnen und Schüler sowie für die Lehrerschaft werden umfassend verbessert.  
 
Einer Nutzung für Veranstaltungen der Schule oder für externe Veranstaltungen seitens der 
umliegenden Bevölkerung ist mit dem Neubau Genüge getan. Damit ist die 
Familienverträglichkeit der Baumaßnahme gegeben. 
 
 
Basisprüfung Klimarelevanz und Klimawirkung 

 

Die Beantragung der außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung ist nicht klimarelevant. 
Der Beschluss führt zu keiner klimarelevanten Veränderung. 
 
 
Klimawirkung 
 

                  + positiv                    O keine                    - negativ 
                         X  
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